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b ei alltäglichen oder kleineren trans-
aktionen werden oft die für die ent-

sprechenden Geschäfte zuständigen Ange-
stellten als Vertretungsbefugte betrachtet. 
So ist bei solchen transaktionen das Siegel 
eines gesetzlichen Vertreters (anstelle der 
Unterschrift, denn in Japan wird selten 
unterschrieben) nicht erforderlich. bei 
wichtigen Geschäften sollte jedoch vorher 
klargestellt werden, wer vertretungsbe-
rechtigt ist und wie diese befugnis auszu-
weisen ist.

In Japan galten die Aktiengesellschaft 
(kabushiki kaisha, „kk“) und die Gesellschaft 
mit beschränkter haftung (yugen kaisha, 
„Yk“, die allerdings seit der Gesellschafts-
rechtsreform von 2006 nicht mehr neu 
gegründet werden darf ) als die beiden 
traditionellen kapitalgesellschaftsformen. 
Während in Deutschland die Gesellschafts-
form einer Gmbh am gängigsten ist, hat 
in Japan die kk/Aktiengesellschaft-Form 
(ähnlich wie in der Schweiz) die größte 
Verbreitung. Selbst ein winziger Gemüse-
laden wendet die rechtsform der kk an, 
daher wird sie auch scherzhaft als „Papi 
der Präsident, Mami die Senior Managing 
Director-Gesellschaft“ bezeichnet.

bis vor der Gesellschaftsrechtsreform 
2006 hatte bei einer Yk grundsätzlich jeder 
Direktor (torishimariyaku/Director) die ein-
zelvertretungsmacht. bei einer kk hinge-
gen durfte lediglich der vertretungsbe-
rechtigte Direktor (daihyo torishimariyaku/
representative Director) die Gesellschaft 
vertreten, und andere „bloße“ Direktoren 
nicht. 

Seit der Gesellschaftsrechtsreform 2006 
wurde die Neugründung einer Yk nicht 
mehr gestattet. Die zwei Gesellschafts-
formen wurden in der kk vereinheitlicht, 
und gleichzeitig wurde eine vielfältige Org-
anstruktur ermöglicht (siehe auch Mikio 
tanaka: JAPANMARKT 08/200�).

eine kk mit einem Direktorenrat, die 
immer noch die gängigste kk-Struktur ist, 
wird durch vertretungsberechtigte Direk-
toren vertreten, und eine (meist kleinere) 
kk, die weder über einen Direktorenrat 
noch über gesetzliche Ausschüsse verfügt, 

wird durch „bloße“ Direktoren vertreten. 
Die gesellschaftsinternen titel wie zum bei-
spiel President, Senior Managing Director 
und CeO stehen, wie das auch in Deutsch-
land der Fall ist, mit der gesetzlichen Ver-
tretungsmacht in keinem direkten Zusam-
menhang.

Beispiel: „AbC Japan kk“ in tokyo ist 
die tochtergesellschaft der deut-
schen Gesellschaft „AbC Gmbh“. bei 
AbC Japan kk sind herr Suzuki in 
tokyo und herr Schmidt in Stuttgart, 
der ebenso Geschäftsführer der AbC 
Gmbh ist, als representative Direc-
tors tätig. Angesichts des Arbeits-
kräftemangels kann die AbC Gmbh 
nicht stetig Personal nach tokyo 
entsenden, ist aber besorgt darum, 
dass herr Suzuki sein ermessen nicht 
missbraucht. Daher verfolgt die AbC 
Gmbh das Ziel, dass herr Suzuki die 
AbC Japan kk nur gemeinsam mit 
herrn Schmidt vertreten kann.

In Deutschland ist eine solche gemein-
same Vertretungsweise, das sogenann-
te Vieraugenprinzip, verbreitet, und viele 
Gmbhs werden durch zwei Geschäfts-
führer (oder durch einen Geschäftsfuhrer 
und einen Prokuristen) vertreten. Das Ziel 
dieses Systems ist es, bei der Gesellschafts-
vertretung mehr Vorsicht walten zu lassen. 
Das System ist besonders hilfreich zur kon-
trolle der weit entfernten tochtergesell-
schaften, wo tägliche Inspektionen nicht 
einfach sind.

In Japan hingegen wurde bei der 
Gesellschaftsrechtsreform 2006 die regel 
der Gemeinsamvertretung gesetzlich 
abgeschafft, da dieses Verfahren ohnehin 
nur selten Verwendung gefunden hatte. 
Die Gemeinsamvertretungsregel hat heute 
lediglich eine gesellschaftsinterne Wir-
kung, und folglich gilt diese Gemeinsam-
vertretungsregel nicht als eine effektive 
Maßnahme, um die Geschäftsführung der 
tochtergesellschaft im Fernen Osten zu 
kontrollieren.

bei der reform 2006 wurde der neue 

Oberbegriff der „Anteilsgesellschaften“ 
(mochibun kaisha) eingeführt, zu denen 
die offene handelsgesellschaft (gomei kai-
sha), die kommanditgesellschaft (goshi 
kaisha), und die LLC (godo kaisha) gehö-
ren. Falls bei einer Anteilsgesellschaft kein 
„vertretungsberechtigter Gesellschafter“ 
bestellt und eingetragen wird, sind die 
rechtsgeschäfte der Anteilsgesellschaft 
durch die einzelnen „geschäftsführenden 
Gesellschafter“, deren Namen in das han-
delsregister eingetragen werden müssen, 
durchzuführen. Sollte diese eintragung 
auch nicht erfolgen, wird jeder einzelne 
Gesellschafter (sogar einschließlich kom-
manditisten einer kommanditgesellschaft) 
als „geschäftsführender Gesellschafter“ 
betrachtet.

Unter den oben genannten drei 
rechtsformen der Anteilsgesellschaften 
ist die LLC eine neue rechtsform. Die kom-
manditgesellschaft existierte bereits vor 
der reform 2006, aber eine rechtsform 
wie die Gmbh & Co. kG, wie sie in Deutsch-
land häufig zu sehen ist, war in Japan vor 
dieser reform nicht zulässig. heute darf 
eine rechtsperson ein komplementär 
einer kommanditgesellschaft werden, de 
facto sind solche Gesellschaften aber noch 
nicht verbreitet. Wenn eine rechtsperson 
der „geschäftsführende Gesellschafter“ ist, 
muss eine natürliche Person, die tatsäch-
lich die Geschäftsführung übernehmen 
soll, zusätzlich im handelsregister einge-
tragen werden.

Während in Deutschland das Amtsge-
richt für das handelsregisterwesen zustän-
dig ist, ist dies in Japan die Justizbehörde 
(homukyoku), die in den Zuständigkeitsbe-
reich des Justizministeriums fällt. handels-
registerauszüge sind wie in Deutschland 
mit einer vorherigen Anmeldung auch im 
Internet erhältlich.

����� Japanisches�Recht�in�fünf�Minuten�(4)

vertretungsregeln��
der�Gesellschaft�in�Japan�
Von Mikio Tanaka 

K O n TA K T

Mikio�Tanaka ist Partner und
rechtsanwalt bei City-Yuwa
Partners in tokyo.
tel.: +81(0)3 6212 ��00
email: mikio.tanaka@city-yuwa.com
Internet: www.city-yuwa.com

w
w

w
.is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/r

ic
ca

rd
oc

ov
a


